
   

 

 

 

LEITARTIKEL 

Totalrevision des Gemeindegesetzes – Bemerkungen zum 

neuen Gesetz  

von Dr. iur. Gieri Caviezel 

Am 17. Oktober 2017 hat der 

Grosse Rat das neue Gemein-

degesetz des Kantons Grau-

bünden verabschiedet. Damit 

wird das heute gültige Gemein-

degesetz vom 28. April 1974 

umfassend revidiert. Im folgen-

den Beitrag werden die we-

sentlichen Änderungen, wel-

che das neue Gesetz mit sich 

bringt, vorgestellt und kom-

mentiert. Die Inkraftsetzung des 

neuen Gesetzes ist – sofern kein 

Referendum dagegen ergriffen 

wird - auf den 1. Juli 2018 vorge-

sehen.  

 

1. Grundsätze 

Der erste Teil des neuen Ge-

meindegesetzes (nGG) enthält 

die allgemeinen Bestimmun-

gen. Entsprechend der bereits 

bisher geltenden Zielsetzung 

stellt auch das neue Gemein-

degesetz ein Rahmen- und Or-

ganisationsgesetz dar, welches 

die Grundzüge der Organisa-

tion, der Aufgabenerfüllung, 

der Zusammenarbeit und des 

Zusammenschlusses von Ge-

meinden sowie der kantonalen 

Aufsicht regelt. Es gilt für die po-

litischen Gemeinden; für die 

Bürgergemeinden, die Regio-

nen und die Gemeindever-

bände ist es sinngemäss an-

wendbar, soweit das Gesetz 

nicht ausdrücklich etwas ande-

res regelt (Art. 1 nGG). Den Ge-

meinden wird auch mit dem 

neuen Gemeindegesetz ein 

„möglichst weiter Handlungs-

spielraum“ (Autonomie) zuge-

standen (Art. 3 nGG). In diesem 

Rahmen steht den Gemeinden 

das Recht zur Gesetzgebung 

und Verwaltung zu. In Art. 5 

nGG erhält die Gesetzgebung 

einen eigenen Artikel. Dem-

nach regeln die Gemeinden 

die Grundzüge ihrer Organisa-

tion und die Zuständigkeiten ih-
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rer Organe einschliesslich der Fi-

nanzkompetenzen in der Ge-

meindeverfassung. Wichtige 

Bestimmungen werden künftig 

in der Form eines Gesetzes, we-

niger wichtige in der Form einer 

Verordnung erlassen. Damit 

wird die Terminologie der Er-

lasse vereinheitlicht. Regle-

mente, Richtlinien, Ordnungen 

und dergleichen entfallen. Im 

Rahmen eines Gesetzes sind 

jene Rechtsnormen zu erlassen, 

durch welche Rechte und 

Pflichten im Verhältnis der Ge-

meinde zu ihren Angehörigen 

begründet werden. Wesentlich 

ist sodann, dass die Gesetzeser-

lasse nur dann Wirkung entfal-

ten, wenn sie öffentlich sind, 

d.h. amtlich publiziert wurden 

(Art. 5 Abs. 3 nGG). Die Verant-

wortlichkeit der Gemeindeor-

gane richtet sich weiterhin 

nach dem Gesetz über die 

Staatshaftung (Art. 7 nGG). 

 

2. Organisation 

Die meisten Änderungen ge-

genüber dem heutigen Ge-

meindegesetz betreffen den 

Teil über die Organisation. 

Diese umfassen – im Sinne eines 

Überblicks – folgende Punkte: 

 

 Zunächst wird für die Proto-

kollführung ein Mindestin-

halt verlangt (Art. 11 Abs. 1 

nGG). So müssen die Proto-

kolle der Gemeindeorgane 

mindestens über die Be-

schlüsse, die Ergebnisse der 

Wahlen sowie allfällige Be-

anstandungen betreffend 

die Verletzung von Zustän-

digkeiten- und Verfahrens-

bestimmungen Auskunft ge-

ben. Die Aufzeichnung der 

Verhandlungen der Ge-

meindeversammlung auf ei-

nem elektronischen Tonträ-

ger (Tonband) setzt grund-

sätzlich die Zustimmung der 

Versammlung voraus. So-

dann ist das Protokoll der 

Gemeindeversammlung 

spätestens einen Monat 

nach der Versammlung auf 

ortsübliche Weise zu publi-

zieren. Die Publikation von 

Protokollen in elektronischen 

Medien ist unter Beachtung 

der datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen zulässig. 

Schliesslich regelt Art. 11 

Abs. 3 nGG das Verfahren 

bei Protokolleinsprachen. 

Diese sind innert der Aufla-

gefrist von 30 Tagen schrift-

lich an den Gemeindevor-

stand einzureichen. Die Be-

handlung der Protokollein-

sprachen ist Sache der 

nächsten Gemeindever-

sammlung und das Protokoll 

wird dann anschliessend ge-

nehmigt.  

 Von grosser praktischer Be-

deutung ist der Katalog der 

sogenannten unübertrag-

baren Befugnisse, d.h. dieje-

nigen Beschlüsse, welche 

den Stimmberechtigten 

nicht entzogen werden dür-

fen (bisher Art. 9 und 10 GG). 

Gegenüber dem heutigen 

Recht wird der Beschlusska-

talog, über den zwingend 

die Stimmberechtigten zu 

befinden haben (und zwar 

unabhängig, ob eine Ge-

meinde ein Gemeindepar-

lament hat oder nicht) deut-

lich reduziert. In Gemeinden 

ohne Gemeindeparlament 

sind aufgrund des kantona-

len Rechts nur noch die 

Wahl des Gemeindevor-

standes bzw. der GPK, der 

Erlass und die Änderung der 

Gemeindeverfassung und 

der Gemeindegesetze, die 

Genehmigung des Budgets, 

der Jahresrechnung sowie 

die Festsetzung des Steuer-

fusses sowie Beschlussfassun-

gen im Zusammenhang mit 

der Bildung von Gemeinde-

verbänden bzw. von Fusio-

nen zwingend den Stimm-

berechtigten vorzulegen 

(Art. 14 nGG). Es wird Sache 

der einzelnen Gemeinden 

sein, ob und wie sie die ge-

meindeeigene Kompetenz-

regelung in den jeweiligen 

Gemeindeverfassungen an-

passen wollen. 

 Neu wurde ausdrücklich die 

Möglichkeit geschaffen, 

Konsultativabstimmungen in 

den Gemeinden durchzu-

führen (Art. 18 nGG). Das 

Verfahren richtet sich nach 

dem ordentlichen Abstim-

mungsverfahren. 
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 Eine gesetzgeberische Klar-

stellung im Sinne der bisheri-

gen Praxis erfährt die Urnen-

abstimmung (Art. 20 Abs. 2 

nGG). Geschäfte, welche in 

einer Urnenabstimmung ent-

schieden werden, sind vor-

gängig zwingend von der 

Gemeindeversammlung 

bzw. vom Gemeindeparla-

ment vorzuberaten und 

samt Abstimmungsempfeh-

lung zuhanden der Urnen-

abstimmung zu verabschie-

den. Allerdings sind dieser 

Vorberatung gewisse Gren-

zen inhaltlicher Natur ge-

setzt. Zwar kann das Ge-

schäft inhaltlich abgeändert 

werden. Dies kann aber 

nicht so weit gehen, dass 

das Geschäft in seiner we-

sentlichen Bedeutung und 

Ausrichtung wie auch in sei-

ner finanziellen Auswirkun-

gen grundlegend geändert 

wird. Die sog. Identität ist je-

denfalls zu wahren. Schliess-

lich ist es dem vorberaten-

den Organ versagt, einen 

Antrag auf Nichteintreten zu 

stellen und damit einen Ent-

scheid der Stimmberechtig-

ten an der Urne zu verun-

möglichen. Die vorbera-

tende Versammlung kann 

zuhanden der Urnenabstim-

mung nur Annahme oder 

Ablehnung des Geschäftes 

beantragen. 

 Vereinheitlicht bzw. präzi-

siert werden auch gewisse 

Verfahrensregeln im Zusam-

menhang mit der Gemein-

deversammlung. Einheitlich 

gilt neu eine 10-tägige Einla-

dungsfrist mit gleichzeitiger 

Bekanntgabe der Traktan-

denliste (Art. 21 Abs. 2 nGG). 

Sodann wird – entspre-

chend der bisherigen Praxis 

– verlangt, dass die Verlet-

zung von Zuständigkeits- 

und Verfahrensbestimmun-

gen bei gegebener Zumut-

barkeit sofort beanstandet 

werden müssen, ansonsten 

das Beschwerderecht ent-

fällt (Art. 21 Abs. 3 nGG). So-

dann sind Gemeindever-

sammlungen neu grundsätz-

lich öffentlich (Art. 22 Abs. 1 

nGG). Allerdings kann der 

Ausschluss von nicht stimm-

berechtigten Personen an-

geordnet werden, soweit 

überwiegende öffentliche 

oder private Interessen an 

einzelnen Geschäften dies 

erfordert (Art. 22 Abs. 3 

nGG). Im Falle der Zutrittsbe-

rechtigung von nicht stimm-

berechtigten Personen 

dürfte es allerdings sein, 

diese im Versammlungssaal 

von den Stimmberechtigten 

zu separieren. Über die Zu-

lässigkeit von Bild- und Ton-

aufnahmen oder -übertra-

gungen entscheidet die Ge-

meindeversammlung. Jede 

stimmberechtigte Person 

kann verlangen, dass ihre 

Äusserungen und Stimmab-

gaben nicht aufgezeichnet 

werden (Art. 22 Abs. 2 nGG).  

 In Art. 25 nGG werden die 

Wählbarkeitsvoraussetzun-

gen für Gemeindebehörden 

präzisiert. Demnach sind 

Personen in den Gemeinde-

vorstand oder ins Gemein-

deparlament wählbar, wel-

che spätestens zum Zeit-

punkt der Wahlen ihren 

Wohnsitz in der Gemeinde 

haben; dieser Wohnsitz ist 

während der gesamten 

Amtsdauer beizubehalten. 

Ein Wegzug aus der Ge-

meinde hat folglich auto-

matisch den Verlust des Am-

tes zur Folge. Für die Wahl in 

eine Kommission, welche le-

diglich Beratungsfunktion 

hat, ist eine Wohnsitzpflicht 

in der Gemeinde aufgrund 

des kantonalen Rechts nicht 

zwingend erforderlich (Art. 

25 Abs. 2 nGG).  

 Eine Klarstellung gegenüber 

dem heutigen Recht erfährt 

die Bestimmung über die 

Unvereinbarkeit (Art. 31 

nGG). Gemeindeange-

stellte dürfen nicht der un-

mittelbar vorgesetzten Be-

hörde angehören. Bestimmt 

die Gemeinde keinen hierfür 

massgebenden Beschäfti-

gungsgrad, so gilt jede An-

stellung als Unvereinbarkeits-

grund. Sodann wird das 

heute auf die Mitglieder des 

Gemeindevorstandes be-
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schränkte Zugehörigkeits-

verbot zur Geschäftsprü-

fungskommission auch auf 

Gemeindeangestellte aus-

gedehnt (Art. 31 Abs. 2 

nGG). Präzisiert und ver-

schärft werden sodann 

auch die Ausschlussgründe 

in Art. 32 nGG. 

 Präzisiert werden mit dem 

neuen Gemeindegesetz so-

dann auch die Befugnisse 

des Gemeindevorstandes. 

Laut Art. 37 Abs. 2 nGG ist 

der Gemeindevorstand be-

fugt, Verordnungen (i.d.R. 

Vollziehungsverordnungen) 

zu erlassen. Soweit das 

Recht der Gemeinde an 

übergeordnetes Recht an-

gepasst werden muss und 

der Gemeinde dabei in zeit-

licher, sachlicher und finan-

zieller Hinsicht kein Rege-

lungsspielraum offen steht, 

kann der Gemeindevor-

stand die Änderungen in ei-

gener Kompetenz beschlies-

sen (Art. 37 Abs. 2 nGG). 

Diese Kompetenz bezieht 

sich sowohl auf Gesetzes- als 

auch auf Verfassungsände-

rungen. Unter bestimmten, 

restriktiv zu handhabenden 

Voraussetzungen wird dem 

Gemeindevorstand die 

Möglichkeit eingeräumt, ei-

nen in seiner Kompetenz lie-

genden Entscheid an ein 

übergeordnetes Organ (z.B. 

Gemeindeversammlung) zu 

delegieren (Art. 37 Abs. 4 

nGG). Dies ist allerdings nur 

zulässig, wenn es sich um ei-

nen gemeindepolitisch der-

art wichtigen Entscheid han-

delt, der aufgrund seiner 

Tragweite die Entscheidung 

der Stimmberechtigten er-

fordert (das Gesetz spricht 

von objektiven Gründen 

und ausserordentlichen Situ-

ationen). Unzulässig sind 

Kompetenzverschiebungen 

jedenfalls im Bereich der ge-

bundenen Verwaltung (Ar-

beitsvergaben, Baubewilli-

gungen etc.).  

 Schliesslich können einzelne 

Befugnisse, welche ordentli-

cherweise dem Vorstand zu-

stehen, im Rahmen der Ver-

fassung oder der Gesetzge-

bung auf besondere Behör-

den oder Kommissionen 

übertragen werden (Art. 40 

nGG). 

 

3. Aufgaben 

Der Gesetzesentwurf enthält 

keinen Katalog mit den Aufga-

ben der Gemeinden. In gene-

reller Weise wird jedoch gere-

gelt, dass die Gemeinden ei-

nerseits die ihnen übertragenen 

Aufgaben und andererseits alle 

örtlichen Angelegenheiten, die 

das kantonale Recht nicht oder 

nicht abschliessend regelt (und 

die nicht in den Kompetenzbe-

reich der Bürgergemeinden fal-

len) erfüllen (Art. 48 nGG). So-

weit die Gemeinde selbst ge-

wählte Aufgaben überneh-

men, bedarf es hierfür eines Er-

lasses oder eines Beschlusses 

des zuständigen Gemeindeor-

gans (Art. 49 Abs. 1 nGG). Wird 

im Rahmen der Aufgabenerfül-

lung in die Rechtsstellung der 

Einwohnerinnen und Einwohner 

eingegriffen, bedarf es für die 

Aufgabenübernahme einer for-

mellen gesetzlichen Grundlage 

(Gesetz, das zumindest einem 

fakultativen Referendum unter-

stellt ist). Soweit die Gemeinden 

ihre Aufgaben nicht selber er-

füllen, sondern diese auslagern, 

hat der entsprechende Be-

schluss über die Auslagerung 

der Gemeinde gewisse Kriterien 

zu erfüllen (Art. 50 Abs. 3 nGG). 

 

4. Interkommunale  

Zusammenarbeit 

Die Gemeinden können – wie 

bereits bisher – zur Erfüllung be-

stimmter Aufgaben zusammen-

arbeiten. Dies erfolgt gemäss 

Art. 52 nGG entweder in der 

Form öffentlich-rechtlicher Ver-

träge mit und ohne Rechtsper-

sönlichkeit oder dann in der 

Form privatrechtlicher Gemein-

deverbindungen. Bei den Ge-

meindeverbänden entfällt neu 

die Genehmigungspflicht 

durch die Regierung.  

 

5. Fusion 

In seinem 6. Teil behandelt der 

Gesetzesentwurf den Zusam-

menschluss von Gemeinden, 

wobei im Wesentlichen die bis-

herigen Regelungen übernom-

men und die Praxis kodifiziert 

wird. So werden der Inhalt des 

Zusammenschlussvertrages, 
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das Verfahren und die Über-

gangsorgane geregelt (Art. 61 

ff. nGG). Sodann wird präzisiert, 

dass Anpassungen von Bestim-

mungen des Zusammenschluss-

vertrages ohne anderslau-

tende Regelungen grundsätz-

lich frühestens 15 Jahre nach In-

krafttreten des Vertrages über 

das ordentliche kommunale 

Rechtssetzungsverfahren mög-

lich sind (Art. 68 Abs. 1 nGG). 

Bestimmungen des Zusammen-

schlussvertrages, welche dem 

Minderheitenschutz dienen, 

können ohne anderslautende 

Regelung grundsätzlich frühes-

tens nach 15 Jahren mit einem 

qualifizierten Mehr von 2/3 der 

Stimmen angepasst werden. 

Sind 25 Jahre vergangen, ist die 

Anpassung mit einem einfa-

chen Mehr möglich (Art. 68 

Abs. 2 nGG).  

 

6. Aufsicht  

Die Aufsicht über die Gemein-

den wird einerseits durch die 

Regierung und andererseits 

durch die Departemente aus-

geübt (Art. 77nGG). Ausführli-

cher als im bisherigen Recht 

wird die Finanzaufsicht geregelt 

(Art. 81 ff. nGG); neu aufge-

nommen werden im Gesetz 

aufsichtsrechtliche Abklärun-

gen sowie Massnahmen (Art. 78 

f. nGG). 

 

7. Bürgergemeinden  

Die Bürgergemeinden werden 

beibehalten und in ihrem Be-

stand sowie ihren Eigentums-

rechten geschützt (Art. 89 

nGG). Im Gegensatz zum bishe-

rigen Recht sind jedoch Ausla-

gerungen von Vermögen der 

Bürgergemeinde in andere 

Rechtsträger als die politische 

Gemeinde nicht mehr zulässig.  

 

8. Regionen 

Bezüglich der Regionen wur-

den weitestgehend die seit 

01.01.2016 in Kraft stehenden 

Bestimmungen aus der An-

schlussgesetzgebung zur Ge-

bietsreform übernommen (Art. 

92 ff. nGG). 

 

9. Schlussbestimmungen 

Die neuen Vorschriften des revi-

dierten Gemeindegesetzes gel-

ten grundsätzlich ab dem In-

krafttreten (voraussichtlich ab 

dem 01.07.2018). Bei abwei-

chenden Regelungen in Bezug 

auf die Anzahl GPK-Mitglieder 

sowie in Bezug auf die Aus-

schlussgründe hat die Ge-

meinde ihre Rechtsgrundlagen 

spätestens bis 31.12.2022 anzu-

passen (Art. 109 nGG).

NEUES AUS DER RECHTSPRECHUNG 

von MLaw Flavio Decurtins  

Baurecht – Altrechtliche Wohnung 

In seinem Urteil R 16 56 vom 

11. Mai 2017 hat sich das Ver-

waltungsgericht mit dem 

Schicksal von altrechtlichen 

Wohnungen im Sinne des Zweit-

wohnungsgesetzes (ZWG) be-

fasst. Gemäss Art. 11 Abs. 1 

ZWG sind altrechtliche Woh-

nungen – d.h. solche, die vor 

Annahme der Zweitwohnungs-

initiative am 11. März 2012 

rechtmässig bestanden haben 

oder rechtskräftig bewilligt wa-

ren – unter Vorbehalt bestehen-

der oder künftiger Nutzungsbe-

schränkungen des kantonalen 

oder kommunalen Rechts in 

der Art der Wohnnutzung frei. 

Sie lassen sich als Erstwohnun-

gen, Erstwohnungen gleichge-

stellte Wohnungen oder auch 

als Zweitwohnungen nutzen. 

Für die Beurteilung der Frage, 

ob eine altrechtliche Wohnung 

vorliegt, ist laut dem Verwal-

tungsgericht darauf abzustel-
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 len, ob die Wohnung in der Ab-

sicht einer klassischen Wohn-

nutzung bewilligt und erstellt 

wurde, auch wenn sie später al-

lenfalls anders genutzt wurde 

(z.B. als touristisch bewirtschaf-

tete oder zu Gewerbezwecken 

genutzte Wohnung). Massge-

bend für die Frage nach dem 

Vorliegen einer altrechtlichen 

Wohnung sind demnach die 

seinerzeitige Baubewilligung 

und die damaligen Umstände 

und nicht die tatsächliche Nut-

zung der Wohnung am 11. März 

2012. 

 

 

 

 

 

Verfahrensrecht – Anfechtbarkeit von Realakten 

In seinem Urteil 16 36 vom 

16. August 2016 hat sich das 

Verwaltungsgericht im Zusam-

menhang mit einer Rechtsver-

weigerungsbeschwerde mit 

dem direkten, einstufigen Sys-

tem der Anfechtbarkeit von Re-

alakten im Kanton Graubün-

den auseinandergesetzt (Art. 

28 Abs. 4 resp. Art. 49 Abs. 3 

VRG). Demnach ist eine unmit-

telbare Anfechtung von Re-

alakten möglich, sofern diese in 

Rechte und Pflichten von Perso-

nen eingreifen. Im Gegensatz 

zur Regelung auf Bundesebene 

und in anderen Kantonen ge-

währt das im Kanton Graubün-

den gewählte einstufige System 

dem Privaten keinen Anspruch 

auf Erlass einer anfechtbaren 

Verfügung. Aus diesem Grunde 

war die Gemeinde, von wel-

cher der Erlass einer anfechtba-

ren Verfügung betreffend Auf-

hebung einer Kehrichtsammel-

stelle verlangt wurde, nicht zu 

einem Tätigwerden verpflich-

tet, weshalb gemäss dem Ver-

waltungsgericht auch keine un-

zulässige Rechtsverweigerung 

vorliegen konnte. Diese Auffas-

sung hat das Bundesgericht in 

seinem Entscheid 1C_517/2016 

implizit bestätigt. 

 

 

Kanzleinews 

Romana Krättli 

 

Romana Krättli aus Unter-

vaz verstärkt seit August 

unser Sekretariat. Sie steht 

unseren Klienten bei Fra-

gen und administrativen 

Angelegenheiten jederzeit 

zur Verfügung. 

 

Weitere Informationen zu 

unserem Büro und unseren 

Rechtsanwälten finden Sie 

auch auf unserer Website: 

www.caviezelpartner.ch  
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